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Aus Anlass der 88. Wiederkehr der Kärntner Volksabstimmung laden die Gemeinde 
und der Abwehrkämpferbund Köttmannsdorf alle Gemeindebürger/innen und Gäste zur gemeinsamen 

 
 
 
 
 
 
 

am 

Donnerstag, dem 09. Oktober 2008, 
 

herzlich ein. 
 

 PROGRAMM: ab 18.30 Uhr: Sammeln bei der Volksschule – Fackelausgabe 
 19.00 Uhr: Kranzniederlegung beim Kriegerdenkmal 
 anschl. Fackelzug 
 

GEDENKFEIER  Am Teller 
 

Ansprache: Bgm. Mag. Thomas Goritschnig 
 
 

 Mitwirkende: Abwehrkämpferbund  –  Schüler der Volksschule 
  „Wånderbuam Köttmannsdorf“  –  FF Köttmannsdorf 
 

 Hinweis: Parallel finden auch 10. Oktober-Feiern in Göriach, Wurdach  
  und am Plöschenberg statt! 
 

 
HEIZKOSTENZUSCHUSS 
 

Ab 01. Juli 2007 ist die Heizkostenzuschussaktion des Landes Kärnten im § 34 des Kärntner Mindest-
sicherungsgesetzes 2007 – K-MSG 2007, LGBl.Nr. 15/2007 i.d.g.F, gesetzlich verankert und wird für die 
jeweilige Heizperiode (2008/2009) fortgesetzt. Einkommensschwache Personen/Haushaltsgemein-
schaften, welche auf Grund ihrer persönlichen Voraussetzungen zum Personenkreis nach § 4 Abs. 1 
und 2 des K-MSG 2007 gehören, erhalten einen einmaligen Heizkostenzuschuss. 
 

• Heizkostenzuschuss in Höhe von  € 171,50  bzw.  € 98,-- 
 (bei Alleinstehenden/Alleinerziehern € 720,-- bzw. 1.040,-- bei Haushaltsgemeinschaften von zwei 
 Personen z.B. Ehepaaren, Lebensgemeinschaften € 1.070,-- bzw. € 1.430,--) Zuschlag für jede 
 weitere Person € 98,--. 
 

Die Einkommensgrenzen sind Nettobeträge. Es ist von der Einkommenssituation bei Antragstellung 
auszugehen. Sonderzahlungen sind bei Ermittlung der Einkommensgrenzen nicht zu berücksichtigen. 
Unterhaltsleistungen sind vom Nettoeinkommen abzuziehen. 
 

Nach dem K-MSG ist von einem umfassenden Einkommensbegriff auszugehen. Als Einkommen gelten 
daher alle Einkünfte aus selbstständiger oder unselbstständiger Tätigkeit, Renten, Pensionen, 
Einkommen nach dem Opferfürsorgegesetz, Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung, der 
Krankenversicherung, Geldleistungen aus dem K-MSG (Sozialhilfe), ferner auch Familien-
zuschüsse, Unterhaltszahlungen jeglicher Art und Lehrlingsentschädigungen. 



 
Bei Studenten ist daher auch das Einkommen der Eltern zu berücksichtigen, sofern diese in einer 
Haushaltsgemeinschaft leben. Bei Nachweis getrennter Hauptwohnsitze (Vorlage des Meldezettels) wird 
das Einkommen der Eltern nicht berücksichtigt. 
Innerhalb einer Haushaltsgemeinschaft sind alle Einkünfte zusammenzurechnen. Nicht als Einkünfte 
gelten Familienbeihilfen (inkl. Erhöhungsbetrag), Wohnbeihilfen und Pflegegelder. 
Ein Heizkostenzuschuss wird nicht gewährt, wenn der Antragsteller oder eine mit ihm in 
Haushaltsgemeinschaft lebende Person ein Fruchtgenussrecht oder ein Deputat auf Heizmaterial 
(z.B. Holz) besitzt. 
 

Ein Zuschuss wird nur in Höhe der nachgewiesenen Heizkosten für die laufende Heizperiode (März 
2008 bis Feber 2009), max. jedoch in Höhe von € 171,50 bzw. € 98,00 gewährt. 
Ansuchen um Gewährung eines Heizkostenzuschusses sind ausschließlich beim zuständigen Wohnsitz-
gemeindeamt in Form eines Antrages einzubringen. 
 

Die Antragseinbringung (Beginn: 01.10.2008) beim Wohnsitzgemeindeamt endet mit 31. MÄRZ 2009. 
Die Auszahlung der Heizkostenzuschüsse erfolgt nach Prüfung der Unterlagen durch das Gemeindeamt. 
Spätere Antragsstellungen werden nicht mehr berücksichtigt. 
(Auskünfte: Frau Utschounig - Tel.: 04220/2203-10 in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr). 
 
BAUTHERMOGRAFIEAKTION des Landes 
 

Zur Feststellung des bauphysikalischen Zustandes von Objekten und als Anregung für energiesparende 
Maßnahmen bietet das Land Kärnten auch im Winter 2008/2009 die Bauthermografieaktion des Landes 
für alle Interessenten an. 
 

In Form einer Grobanalyse werden die Gebäude von allen Seiten mit der Thermografiekamera 
untersucht. Von den Schwachstellen werden Thermofotos ausgearbeitet, auf denen auch für den Laien 
etwaige Mängel erkennbar sind. Ein Bericht wird angeschlossen. 
Der Sonderpreis für die Grobanalyse im Rahmen der Aktion beträgt € 120,--/Ein- bzw. Zweifamilienhaus 
(bis 300 m²). Interessenten mögen sich bis spätestens 05.12.2008 bei der Gemeinde Köttmannsdorf 
melden. Weitere Auskünfte am Gemeindeamt bei Herrn Waldhauser - Tel.: 04220/2203-14. 
 
 

  LUMENOLYMPIADE 2008 – Gemeindesieger 
 

Rang Name Ort Kategorie 

1 Maria Susanne HALLEGGER Göriach 1 - Gasthöfe und Hotels 

1 Silvia STRUGER Rotschitzen 2 - Bauernhöfe u. Buschenschanken bew. 

2 Doris PACK Mostitz 2 - Bauernhöfe u. Buschenschanken bew. 

3 Susanne MAURER Göriach 2 - Bauernhöfe u. Buschenschanken bew. 

1 Helga WIDER Wegscheide 4 - Privathäuser, Balkon u. Garten 

2 Gottfriede MIKLAUTZ Tschachoritsch 4 - Privathäuser, Balkon u. Garten 

3 Mathilde u. Peter WERGINZ Köttmannsdorf 4 - Privathäuser, Balkon u. Garten 

1 Dorothea GOLTSCHNIG Mostitz 7 - Wochenendhäuschen 
 
 

TERMINE 
 

Samstag, 25. Oktober „Das waren noch Zeiten“ Köttmannsdorfer Schlagerfest - Hits der 60er 
 und 70er Jahre mit heimischen Musikern und Sängern 
 Volksschule Köttmannsdorf 
 

Sonntag, 26. Oktober 4. Köttmannsdorfer Volkslauf, Start: 10.00 Uhr - Dorfplatz, 
 bike team KÖTTMANNSDORF 
 

Sonntag, 26. Oktober Großeltern, Eltern u. Enkel-Wandertag, 
 Treffpunkt: 10.30 Uhr Gemeindeamt, Pensionistenverband Köttmannsdorf 
 

Freundliche Grüße 
Bgm. Mag. Thomas Goritschnig 

 


